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SACHVERHALT UND ANTRXGE 

I. Die am 26. Februar 1979 mit deutschen prioritäten vom 

2. Mrz und 17. November 1978 eingereichte europische 

Patentanmeldung Nr. 79 100 570.5 (Publikations-Nr. 4017) 

wurde von der Prufungsabteilung 052 durch Entscheidung vom 

30. Dezember 1983 zuruckgewiesen. Die Entscheidung erfolgte 

auf der Grundlage von zehn AnsprUchen, von denen die ersten 

neun eine KabelumbUllung aus einer halogenfreien Polymer-

mischung und der zehnte die Verwendung einer soichen Poly-

mermischung fUr Boden- und Wandbeläge sowie fUr diverse 

technische Artikel zum Gegenstand hatten. 

II. Die ZurUckweisung erfolgte mit der Begrundung, der Anmel-

aungsgegenstand sei wohl neu, beruhe jedoch nicht auf er-

finderischer Thtigkeit. Im einzelnen stUtzte sie sich auf 

die vorver3ffentlichten Dokumente 

(I) DE-A-2 263 361 und 

(II) DE-A-2 050 581. 

Aus (I) seien Polymermischungen auf der Basis von halogen-

freien Olefincopo].ymeren bekannt, die mit einem Aluminium-

hydroxid, dessen Parameter irn wesentlichen dern Erfindungs-

gegenstand entsprechen, in ebenfalls entsprechenden Mengen-

verhltnissen gefUilt seien. Aus (II) seien andererseits 

Elektroisoliermassen auf Basis von unter die Erfindungs-

definition fallenden Al(OH) 3-gefUllten Copolymeren bekannt. 

Auch die Isolation von Kabein mit solchem Isoliermaterial 

sei in (II) of fenbart; KabelumhUllungen seien demgegenUber 

nicht gattungsfremd. Patentanspruch 1 beruhe daher 

ebensowenig auf erfinderischer Thtigkeit wie die abhngigen 

AnsprUche 2 bis 9. Der selbstndige Anspruch "6" (gemeint 

ist Anspruch 10) wird von der PrUfungsabteilung summarisch 

als "ebenfalls .... nicht gewährbar" bezeichnet. 
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2 	 T 118/84 

III. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

10. Februar 1984 Beschwerae eingelegt - die vorgeschriebene 

GebUhr war bereits am 1. Februar 1984 erlegt worden - und 

hat diese am 17. Mrz 1984, etwa wie folgt, begrUndet: 

Weder (I) noch (II) beschreiben KabelumhUllungen. Der Fach-

mann, der sich die Aufgabe gesteilt habe, flaminfeste Kabel-

umhullungen zu schaffen, htte weder Dokument (I) zu Rate 

gezogen, weil die dort beschriebenen Materialien hierfUr 

ungeeignet seien; noch habe er einen Anlai3 gehabt, aus der 

Vielzahl der in (II) als Isoliermaterial genannten polymer-

mischungen bestimrnte auszuwh1en, urn die Flaminfestigkeit von 

KabelumhUllungen zu verbessern. 

IV. Die Kammer hat telefonisch auf Bederiken gegen die Einheit-

lichkeit des der Entscheidung der Vorinstanz zu Grunde 

liegenden Anspruchs 10 mit den AnsprUchen 1 bis 9 hinge-

wiesen und in einem Zwischenbescheid die in Einwendungen 

Dritter genannten weiteren Dokumente 

(III) KunststOffe 1977, 34-38, und 

(iv) Firrnenschrift "Hydrated Aluminas" 

der Firma Alcoa, Neudruck vom 20.01.1976, 

Abschnitt "Hydral 700 Series" 

sowie 

(v) Römpps Chemielexikon, 8. Aufi., Seite 55, 

in das Verfahren eingefUhrt. 

V. 	Die BeschwerdefUhrerin hat daraufhin einen neuen Anspruch 1 

vorgelegt, der unter BerUcksichtigung einer weiteren, 

während der mUnalichen Verhandlung am 6. Februar 1986 vorge-

nominenen Xnderung folgendermal3en lautet: 
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"KabelauI3enmnte1 aus einer flexiblen, halogenfrelen, ver-

netzten Polyinermischung mit einem Kautschuk als Basispolymer 

und mit einem Aluminiumoxidhydrat, dadurch gekennzeichnet, 

dal3 als Basispolymere Copolyrnere von Olefinen mit Acryl-

sureestern, Athylen-Acrylat-Kautschuk, Acrylatkautschuk 

oder Verschnitte dieser Basispolymere untereinander oder 

Verschnitte dieser Basispolymere mit anderen polymeren 

Zustzen wie Nitrilkautschuk, Polyäthylen oder Copoly- 

merisaten von Olefinen vorgesehen sind, dal3 als Zusatz - 

bezogen auf 100 Teile Basispolyinergemisch - 90 -200 Teile 

Aluminiumoxydhydrat enthalten sind, daB die TeilchengröBe 

des Aluminiumhydrats Uberwiegend kielner als 6 im 1st, daB 

das Aluminiumoxydhydrat eine spezifische Oberf1che von 

mindestens 6 m 2 /g hat unct - bezogen auf den Aluminium-

oxydanteil - mehr als 0,25 % Na20 einschlie8lich mindestens 

0,05 % lösliches Na 20 enthält." 

Sie beantragt Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und 

Erteilung eines europäischen Patents auf Grund des obigen 

Anspruchs 1 und der AnsprUche 2 bis 9 (entsprechend anzu-

passen) sowie 10, wie sie der vorinstanzlichen Entscheiciung 

zugrundelagen; hilfsweise Erteilung auf Grund der vorstehend 

genannten AnsprUche unter Wegfall von Anspruch 10. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie Re-

gel 64 EPU; sie 1st daher zulässig. 

2. Der neu vorgelegte Anspruch 1 unterscheidet sich von dem der 

vorinstanzlichen Entscheiclung zugrundeliegenden durch elne 

angesichts des neu genannten Standes der Technik erforder-

liche Neuverteilung der (sachlich unverariderten) Merkmale 

zwischen Oberbegriff und Anspruchskennzeichen sowie durch 
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den Ersatz des Wortes "KabelumhUllung" durch "KabelauI3en-

mantel". Da Aul3enmäntel z. B. auf Seite 22, Zeilen 1 bis 14, 

der ursprUnglichen Beschreibung of fenbart sind, ist diese 

Anspruchsfassung formell nicht zu beanstanden. 

3. 	Die zufolge dem geltenden Anspruch 1 fUr die Kabelaul3en- 

mantel sowie fUr die Boden- und Wandbeläge usw. zu ver-

wendenderi Polyrnermischungen sind im wesentlichen durch die 

folgende Merknialskombination gekennzeichnet: 

(A) Als Basispolyinere dienen Copolymere von Olefinen mit 

Acrylsäureestern, Athylen-Acrylat-Kautschuk, Acrylat-

Kautschuk oder deren Verschnitte untereinander oder mit 

anderen polymeren Zusätzen; 

(B) Zusatz von Aluminiuinhydroxid mit ether Tei1chengrBe 

Uberwiegena 4 6 wn, einer spezifischen Oberfiache 

6m/g und einem Na 2 0-Geha1t 	0,25 % (einschliel3lich 

0,05 % lbslichem Na20); 

(C) Mengenverhältnis 90 bis 200 Teile Aluminiumhydroxid pro 

100 Teile Basispolymergemisch. 

4. Nachstkomrnender Stand der Technik gegenUber dem auf Kabel-

aul3enmantel abgestellten neuen Anspruch 1 ist (III.). Dieser 

Aufsatz befal3t sich ailgemein mit der Verwendung von Alu-

miniumhydroxid als Flammschutzmittel und FUlistoff fUr 

Kunststoffe; sein letzter Abschnitt, beginnend auf Seite 38, 

linke Spalte, Zeile 5 von unten, of fenbart dessen Verwendung 

in Kautschuk. In diesein Zusammenhang werden als Kautschuker- 

zeugnisse "Kabelummantelungen" erwahnt (Seite 38, rechte 

Spalte, Zeilen 1 bis 2),  die durch feinteiliges A1(OH)3 in 

ihrer Flammfestigkeit verbessert werden. Auch das Vulkani-

sieren (= Vernetzen) der Kautschukmischungen wird erwahnt 

(Seite 38, rechte Spalte, Zeilen 17 bis 19). Details hin- 
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sichtlich der dem Kautschuk zugrundeliegenden Basispolymeren 

fehien in (III) ebenso wie - abgesehen von dem Erfordernis 

der Feinteiligkeit (siehe z. B. Seite 36, linke Spalte, 

Beginn des letzten Absatzes) - hinsichtlich des zu ver-

wendenden Aluminiuirthydroxids. 

	

5. 	DemgegenUber ist es Aufgabe der Erfindung, besonders flarrim- 

feste Kabe1au13enmnte1 bei gleichzeitiger Gewährleistung der 

erforderlichen mechanischen Eigenschaften zu entwickeln. 

	

6. 	Zur Lbsung dieser Aufgabe werden Kabe1auL3enxnnte1 vorge- 

schiagen, deren Polymermischung der in Abschnitt I des 

Teiles "Sachverhalt und Antrge" im einzelnen angegebenen 

Merkmalskombinatjon von 

(A) gewissen Basispolytneren, 

(B) Aluminiumhydroxid gewisser physikalischer und 

chemischer Parameter und 

(C) gewissen Mengenverhältnissen A1(OH) 3  zu 

Basispolymergemisch 

entspricht. 

	

7. 	DaB die bestehende Aufgabe durch den obigen Vorschlag auch 

tatsch1ich gelöst wird, erscheint auf Grund der Aus-

fflhrungen in der Beschreibung, insbesondere Seite 6, Zeile 

6, bis Seite 7, Zeile 2; sowie Seite 18, Zeilen 20 bis 22, 

in Verbindung mit Seite 19, Zeilen 19 bis 25, Seite 20, 

Zeilen 19 bis 24, und Seite 21, Zeilen 17 bis 19, derzeit 

unwiderlegt glaubhaft. 

	

8. 	Der Lösungsvorschlag des Anspruchs 1 (Kabelaul3erunäntel gemäl3 

Oberbegriff, deren Polymermischung der Merknialskombination A 

bis C entspricht), ist neu: 
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Dokument (III) of fenbart weder die spezifischen Parameter 

der Merkmale A und B, noch - fUr polymermischungen von Ka-

belau13enmnte1n - Mengenverhältnisse gemäl3 Merkmal C. Gegen-

Uber (II) besteht Neuheit schon deswegen, weil dieses Doku-

ment gewisse Polymerxnischungen wohi. fUr Elektroisolierma-

terial, nicht aber fUr Kabelaul3enmäntel of fenbart. 

9. 	Es ist daher zu prUfen, ob die Kabe1au13enmnte1 des An- 

spruches 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. 

9.1. Der Fachmann, der sich, ausgehend von der Lehre von (III), 

wonach sich für Kabelumxnantelungen Kautschuke eignen, die 

mit feinteiligem Aluminiumhydroxid gefflhlt sind, die Aufgabe 

gesteilt hatte, besonders flammfeste Kabelaul3enmäntel mit 

den erforderlichen mechanischen Eigenschaften zu entwickeln, 

mu3te sich zunächst in den technischen Nachbargebieten da-

nach umsehen, ob dort geeignet erscheinende Polymerrnischun-

gen bereits verwirklicht wurden. Ein soiches Nachbargebiet 

war das der Elektroisohiermischungen auf Basis von Elasto-

meren; dies obwohl an die Isohiereigenschaften von Kabel-

aui3enmnte1n im ahigerneinen keine so hohen Anforderungen 

gesteilt werden, wie an eigenthiches Isohiermaterial. 

9.2. Sah sich der Fachmann auf dem Gebiete der Elektroisohier- 

rnischungen auf Elastornerenbasis urn, so mu3te er auf (II) 

stol3en. Da (II) die verwendung der dort of fenbarten Polymer-

mischungen auf dern Gebiete der Kabel of fenbart (siehe z. B. 

Seite 8, Absatz 2, Zeile 6), die Herstehlung von Schläuchen 

und SchutzhUllen aus dern betreffenden Material erwhnt 

(siehe z. B. Seite 8, Absatz 3, Zeilen 2 bis 4) und sich mit 

der Beständigkeit gegenUber Ultravioletthicht und Witte-

rungseinflUssen auseinandersetzt (Seite 6, Zeile 7, bis 

Seite 7, Zeile 2), lag es nahe, die dort of fenbarten Poly- 

mermischungen (Basispolymere und Aluminiumhydroxid) auf ihre 

Eignung für KabelauBenmntel zu prUf en. 
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C 

9.3. Nun trif ft es wohi zu, daB - wie die BeschwerdefUhrerifl gel-

tend macht - Anspruch 18 von (II) eine groBe Anzahl von 

Basispolyineren nennt, dergegenuber das Herausgreifen der be-

schränkten Anzahl erfindungsgemI3er BasispolyTnerer grunci-

stzlich eine Auswahl darstellen könnte; man darf dabei je-

doch nicht Ubersehen, daB mit Ausnahme des Beispiels 9 smt-

liche elf Beispiele von (II) als Basispolymere Copolyrnere 

von Olefinen mit Acrylsäureestern bzw. deren Verschnitte mit 

anderen polyrneren Zustzen, entsprechend Anspruchsmerkmal A 

der vorliegenden Erfindung, verwenden. Ferner entsprechen 

dem Anspruchsmerkmal B nicht nur die aligemeinen AusfUh-

rungen von Seite 3, Absatz 4, bis Seite 4, Zeile 4, sonderri 

werden auf Seite 4, Zeileri 5 bis 8, auch die Handelsprodukte 

"Hydral 705" und "Hydral 710" besonders empfohlen, deren 

Spezifikationen - wie durch (Iv) belegt - genau dem Merkmal 

B genflgen. Schliel3lich sind in den Beispielen 1 und 4 bis 6 

von (II) mit "Hydral 705" gefUilte Polymermischungen gemaf3 

Merkmal A beschrieben; d.h. die Merkmale A und B sind nicht 

nur einzeln, sondern auch in unmittelbarer Verbindung mit-

eiriander bereits konkret in cen Beispielen von (ii) of fen-

bart. 

9.4. Allerdings beschreibt keines der Ausfuhrungsbeispiele von 

(II) Polymermischungen, die mehr als etwa 67 Teile Al(OH)3 

pro 100 Teile Basispolymer enthalten (vgl. z.B. Mischung 5 

von Beispiel 1, Seite 10); der z.B. in Anspruch 14 von (II) 

of fenbarte allgemeine Bereich von 20 bis 75 % FUllstoffge-

halt entspricht jedoch - unter Vernachlässigung der Ubrigen 

Bestandteile - einem Bereich von annähernd 25 bis 300 Teilen 

Al(OH)3 pro 100 Teilen Basispolyrner, so daB auch der nach 

Merkinal C vorgesehene Bereich von 90 bis 200 Tei].en Al(OH)3 

pro 100 Teilen Basispolyiner umfa8t ist und - schori ange-

sichts seiner Breite - nichts Besonderes im Sinn einer er-

finderischen Auswahl darstelit. 
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9.5. Dies wird dadurch noch bekrftigt, daB der Fachmann, dem an 

der Bereitstellung eines besonders flammfesten Polymerge-

misches gelegen war, auf Grund der allgezneinen Lehre von 

(III) zwangs1ufig an eine Erhöhung des Aluminiumhydroxid- 

anteils denken muBte, der nur durch die erforderlichen 

mechanischen Eigenschaften gewisse Grenzen gesetzt waren. 

Das Vorliegen eines technischen Vorurteils gegen eine soiche 

Erhöhung des Aluminiumhydroxidanteils im Rahmen des im An-

spruch 14 von (II) angegebenen aligemeinen Bereiches wurde 

von der BeschwerdefUhrerin aber nicht Uberzeugend dargetan: 

Einerseits macht nmlich (III) zwar fUr Kautschuke keine 

diesbezUglichen zahlenmäBigen Angaben, spricht aber in an-

derem Zusaminenhang von 100 bis 150 bzw. 300 Teilen A1(OH) 3  

pro 100 Teilen Basispolymer (siehe Seite 36, rechte Spalte, 

vorletzter Asatz, bzw. Seite 37, rechte Spalte, Absatz 2); 

und andererseits lehrt auch schon (I) - siehe Seite 6, 

letzter Absatz, bis Seite 7, Absatz 1 - , daB mit Al(OH)3 

gefUilte Kunststoffe (allerdings auf Grundlage anderer 

Basispolymerer) bei FUllstoffgehalten unter 40 % ( ent-

sprechend etwa 67 Teilen Aluminiumhydroxid pro 100 Teilen 

Basispolymer) weiterhin leicht entflammbar sind, aber erst 

bei einem Alurniniunthydroxidanteil von mehr als 93 % (-1300 

Teilen pro 100 Teilen Basispolymer) grol3e mechanische Prob-

leme aufwerfen. 

9.6. Nach allem lag es nahe, zur Bereitstellung alurniniumhydro-

xidgefUllter Kautschuke fUr Kabe1auBenmntel mit besonderer 

Flamxnfestigkeit von Polyrnermischungen entsprechend den Bel-

spielen 1 und 4 bis 6 von (II) auszugehen und den Aluminium-

hydroxidgehalt im Rahxnen des Bereiches von Anspruch 14 von 

(II) zu erhöhen, wobei naturgemäB auf der Kriechstromfestig-

keit dienende Zustze, wie Fe 203 , verzichtet werden konnte. 

(Diese werden im Ubrigen vom geltenden Anspruch 1 der vor- 
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liegenden Anmeldung in Ubereinstimmung mit z.B. Seite 10, 

Zeilen 26 bis 27, der Beschreibung mit umfaf3t). 

Anspruch 1 beruht somit nicht auf erfinderischer Thtigkeit. 

10. Die abhängigen AnsprUche 2 bis 9 fallen zusammen mit An-

spruch I. Im einzelnen betreffen die AnsprUche 2 bis 4 

sowie 8 und 9 eingeengte Parameterbereiche des Aluminium-

hydroxids; die AnsprUche 5 und 6 Ubliche weitere Zusätze zum 

Polyrnerengemisch; und der Anspruch 7 einen bevorzugten Mm-

destgehalt des Basispolymergemisches an Xthylenacrylat-Kaut-

schuk und/oder Nitrilkautschuk. Keiner von ihnen enthlt so-

mit Merkmale, die fUr sich genorninen oder in Kombination mit 

Anspruch 1 eine erfinderische Tatigkeit begrUnden könnten. 

11. Da Uber einen Antrag nur als Ganzes entschieden werden kann, 

ist weder dem Haupt- noch dem Hilfsantrag stattzugeben. Bel 

dieser Sachiage erUbrigt sich ein weiteres Eingehen auf die 

Frage der Einheit].ichkeit von Anspruch 10 gemäB Hauptantrag 

einerseits mit den AnsprUchen 1 bis 9 andererseits. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 
	 Der Vorsitzende 

~ . I?& 
	

G.  voloajl. 
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